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 Gesetz 
über die Anpassungen aufgrund der Evalua-
tion der Justizreform 

 

 5. Der Erlass GDB 134.1 (Gesetz über die Ge-
richtsorganisation vom 22. September 1996) 
(Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

 

Art.  57 
c. Beizug des Sozialdienstes 

Art.  57 
c. Beizug des Sozialdienstes Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter 

Art.  57 
c. Beizug des Sozialdienstes 

1 Die Jugendanwaltschaft kann sich durch den Sozial-
dienst der Gemeinden beraten lassen. 

1 Die Jugendanwaltschaft kann sich verfügt über Sozi-
alarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Diese führen insbe-
sondere die Persönlichkeitsabklärungen durch den So-
zialdienst , die für die Entscheide der Gemeinden bera-
ten lassenJugendanwältin oder des Jugendanwalts er-
forderlich sind. 

1 Die Jugendanwaltschaft kann sich durch den Sozial-
dienst der Gemeinden beraten lassen. 
 
(geltendes Recht) 

 

 


